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Schulführung

Bea
Lucchini

Bezirksrätin
Schulpräsidentin

Fredy 
Tischhauser

Rektor
Sek 1 March

Patrick 
Götschl

Schulleiter 
Buttikon

Urs
Gernhöfer

Schulleiter
Lachen

Sebastian 
Rüttimann 

Schulleiter
Siebnen



VISION

Jeder/jede Schüler:in ist begabt.
Unsere Aufgabe ist es, den Jugendlichen mit bedingungslosem 
Vertrauen in ihr Potenzial zu helfen, ihr individuelles Potenzial 
zu entdecken und zu entwickeln.



Kreativität
Kollaboration
Kommunikation
Kritisches Denken

für die Zukunft
unserer Schüler:innen

4K-KOMPETENZEN



NEUES BEURTEILUNGSREGLEMENT

Standort-
gespräch

Semester-
zeugnis

Laufbahn-
entscheid
ohne Promotion

Überfachliche Beobachtungen und

Leistungsbeurteilung in den Fächern

(Prüfungen, Produkte, Prozesse) ...

führen zum

Professionellen Ermessensentscheid

(kein arithmetisches Mittel)



A (Sek)

Höhere Ansprüche

Pflichtfach
Französisch

Bilinguale
Sekundarklasse

B (Real)

Mittlere Ansprüche

Wahlfach
Französisch

Sonderpädagogische 
Unterstützung

C (Werk)

Grundansprüche

Kein Französisch

Sonderpädagogische 
Unterstützung

Intk

Sprachliche
und kulturelle 

Integrationsklasse

Deutsch als 
Zweitsprache

Integration in 
Regelklasse

SEKUNDARSTUFE
Laufbahn-
entscheid
ohne Promotion



TALENT AUSSERSCHWYZ

Informationsanlass:
Donnerstag, 21. November 2024
19.30 Uhr, Sek 1 March Lachen



LERNLANDSCHAFTEN

Lernatelier

Inputzimmer

Gruppenraum

Selbstgesteuertes 
Lernen/Unterricht

Interaktiver Unterricht 
Kooperatives dialogisches 

Lernen

Geführter 
Unterricht



Schulsozialarbeit (SSA)
Anlaufstelle für Schüler:innen oder Eltern in schwierigen Situationen 

Integrierte Förderung (IF)
Förder- und Stützunterricht einzelner Schüler:innen oder in Gruppen

Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Förder- und Stützunterricht im Fach Deutsch für fremdsprachige Schüler:innen

Schaltstelle/Lernstudio (SchSt)
Betreutes Lernangebot während den Unterrichtszeiten von 07.20-11.45/12.55-16.20

Lernoase
Schulinternes Angebot für Schüler:innen in schwierigen Phasen

UNTERSTÜTZUNG



1.OS

Schaltstelle/Lernstudio

Freifach Theater

Mediathek

2.OS

Schaltstelle/Lernstudio

Freifach Theater

Mediathek

Vorbereitungskurs
KSA

Sprachaustausch
Wallis

3.OS

Schaltstelle/Lernstudio

Freifach Theater

Mediathek

Vorbereitungskurs
KSA/FMS/BMS

Wahlfächer

WEITERE ANGEBOTE



Die Volksschule ist unentgeltlich.
(Bundesverfassung, Art. 19)

 Lehrmittel werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Bei unsachgemässer Behandlung müssen die Schüler:innen für den Ersatz zahlen.

 Pro Tag mit auswärtiger Verpflegung kassiert die Sek 1 March CHF 16.00 (z.B. 
Exkursionen, Klassenlager).

 Anrecht auf Wegentschädigung > 4 km (100 Hm = 1 km). Auszahlung im Januar, 
Berechnungsgrundlage auf www.sek1march.ch

KOSTEN



GRENZGEBIET SIEBNEN-BUTTIKON

Sek 1 March Siebnen

Sek 1 March Buttikon

Eltern von Schülerinnen und 
Schülern innerhalb des 
Grenzgebietes können bis 31. 
Januar ein schriftlich begründetes 
Gesuch an rektorat@sek1march.ch
senden mit der Wunschzuteilung 
nach Buttikon oder nach Siebnen.

Die definitive Bewilligung obliegt 
dem Schulrat und wird im April 
mitgeteilt.

mailto:rektorat@sek1march.ch


ÜBERTRITT IN 
DIE 
OBERSTUFE

Elterninformation



Übertritt

Lehrperson, Erziehungsberechtigte und Schüler:in finden gemeinsam die entsprechende 

Schulart der Sekundarstufe 1 

Die Zuteilung soll den Neigungen, Berufsabsichten sowie der mutmasslichen Entwicklung 

des Kindes entsprechen



6. Klasse

1. Sek 2. Sek 3. Sek

1. Real 3. Real2. Real

1. Werk 2. Werk 3. Werk

•Eintritt ins Gymnasium

•Jede Lehre möglich

Viele Lehren möglich

•Anlehre 

•evtl. Lehre

gut bis sehr gut

ungenügend 

bis genügend

Recht hohe Anforderungen

Lernbereitschaft, Selbstständigkeit

Ausdauer, gutes Arbeitstempo

Reduzierte Anforderungen

fördern geistige und vor allem praktische Anlagen 

angepasstes Lerntempo

kleinere Klassen

Lern- und Leistungsschwierigkeiten, 

sonderpädagogisches Angebot

kleine Klasse

genügend 

bis gut

A

B

C



Ablauf Übertrittsverfahren

Im ersten Semester der 6. Klasse

➔ Lehrpersonen orientieren Eltern und Schülerinnen und Schüler

➔ bis Ende Dezember findet ein Standortgespräch statt

➔ ganzheitliche Beurteilung des 1. Semesters ist entscheidend (15. März)

➔ Abnehmerschulen (Sek 1 March) erfahren die ungefähren künftigen Schülerzahlen für 

Sek./Real./Werk.



Ablauf Übertrittsverfahren

Bis Ende März

➔ Lehrperson gibt seine Empfehlung / Vorschlag schriftlich nach Hause



Wir sind mit der Zuweisung einverstanden.

X

Normalfall

✓ Rektorat unterschreibt

✓ Eltern erhalten unterschriebenes Dokument retour

✓ Verfahren ist abgeschlossen



Wir sind mit der Zuweisung            einverstanden.

1. Zuweisungsgespräch mit Lehrperson, Eltern und Kind

2. Gespräch mit Schulleitung, Lehrperson, Eltern und Kind

3. Schulrat erlässt eine beschwerdefähige Verfügung

4. Eltern können Beschwerde beim Regierungsrat einlegen

X

nicht



Formulare

Standortgesprächsbogen Schullaufbahnentscheid


